
Angelflächen

nur eingeschränkt

nutzbar

gemäß NSG-VO

nur vom

16.07.-15.03.
beangelbar
ca. 209 ha

ganzjährige, uneingeschränkte Angelausübung
entsprechend den Inhalten des Fischerei-
erlaubnisscheines möglich (ca. 420 ha)

freiwilliges
Schon-
gebiet

Das Befahren und

die Angelausübung

sind in einem

50-m Uferschutzstreifen

des NSG verboten!
waagerechte pinke Schraffur

ca. 8,1 ha
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Angelrevier "Westensee"
des LSFV Schleswig-Holstein e.V.
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Das Befahren und die Angelausübung
sind im 20-m Uferschutzstreifen des NSG verboten!

senkrechte rote Schraffur - ca. 11,3 ha

LSFV-Sportfischer-
hafenanlage Wrohe

LSFV-Sportfischer-
hafenanlage Langnis

Schwimmende Messstation

50 m Abstand halten
Betreten verboten!


